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Antrag *) 
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Dritten Gesetzes zur Änderung des Bundessozialhilfegesetzes 

- Drucksache 7/308 - 

A. Problem 

Das Sozialhilferecht bedarf einer Anpassung an die derzeitigen 
wirtschaftlichen Verhältnisse und an die soziale Entwicklung. 
In der Praxis der Sozialhilfe haben sich Schwerpunkte heraus-
gebildet, die im Gesetz berücksichtigt werden müssen. Bei allen 
notwendigen Anpassungen und Verbesserungen sind die finan-
ziellen Möglichkeiten, insbesondere der Länder und Gemein-
den zu beachten, die die Hauptlast im Bereich der Sozialhilfe 
tragen. 

B. Lösung 

Um die Stellung der Hilfesuchenden zu verbessern, sollen im 
Bereich der Hilfe in besonderen Lebenslagen vor allem die 
Bestimmungen über die Ausbildungshilfe, über die vorbeu-
gende Gesundheitshilfe, Eingliederungshilfe für Behinderte, 
Hilfe zur Pflege und die Hilfe für sozial Gefährdete in ihrer 
Anwendung erweitert oder hinsichtlich des Leistungsumfangs 
verbessert werden. Die Festbeträge sollen in Zukunft laufend 
an die  Entwicklung  der Regelsätze oder der Arbeitnehmerein-
kommen angepaßt werden. 

Die Regelungen bezüglich der Altenhilfe werden heutigen Er-
fordernissen angepaßt, der Einkommensschutz wird verbessert 
und die Heranziehung Unterhaltspflichtiger zum Ausgleich der 
Aufwendungen der Sozialhilfe wird eingeschränkt. Eindeutig 

*) Bericht des Abgeordneten Christ folgt. 
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geregelt wird die Übernahme der Kosten für die Alterssiche-
rung von Pflegepersonen. 

Einstimmigkeit im Ausschuß 

C. Alternativen 

keine 

D. Kosten 

Das Änderungsgesetz wird Mehrausgaben sowie Minderein-
nahmen zur Folge haben. Nach den Berechnungen und Schät-
zungen, die unter Verwendung der Sozialhilfestatistik und an-
derer statistischer Unterlagen vorgenommen worden sind, 
wird angenommen, daß diese Mehraufwendungen bzw. Ein-
nahmeausfälle insgesamt 201,1 Millionen DM jährlich betragen 
werden. Hiervon entfallen auf den Bundeshaushalt (Kriegs-
folgenhilfe, Tuberkulosenhilfe) 2,27 Millionen DM, auf die 
Haushalte der Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände 
198,83 Millionen DM. 

Daneben entstehen durch die vorgesehene Nachversicherung 
von Pflegepersonen — Artikel 2 (neu) des Entwurfs - ein-
malige Mehraufwendungen in Höhe von ca. 22 Millionen DM, 
die sich zu etwa je 50 v. H. auf die Haushaltsjahre 1974 und 
1975 verteilen werden. Auf den Bundeshaushalt entfallen von 
diesen Kosten 0,24 Millionen DM, auf die Haushalte der Län-
der, Gemeinden und Gemeindeverbände 21,76 Millionen DM. 

Einige Bestimmungen führen darüber hinaus zu Mehraufwen-
dungen im Bereich der Kriegsopferfürsorge (§§ 25 ff. BVG). 
Sie werden auf 16,1 Millionen DM (Bund: 13 Millionen DM; 
Länder: 3,1 Millionen DM) jährlich geschätzt. Daneben werden 
auch in diesem Bereich durch die vorgesehene Nachversiche-
rung von Pflegepersonen einmalige Kosten von ca. 8,6 Mil-
lionen DM (Bund: 6,88 Millionen DM; Länder: 1,72 Millio-
nen DM) entstehen. 

Die auf den Bund entfallenden Mehraufwendungen sind in der 
geltenden Finanzplanung enthalten. 
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Antrag des Ausschusses 

Der Bundestag wolle beschließen, 

I. den Gesetzentwurf — Drucksache 7/308 — in der aus der anliegenden 
Zusammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen, 

II. folgende Entschließung anzunehmen: 

Die Bundesregierung wird ersucht, 

1. dem Bundestag bis zum 31. Oktober 1975 zu berichten, 

1.1 über die Durchführung der Bestimmungen des Bundessozialhilfegesetzes 
hinsichtlich der Hilfe zur häuslichen Pflege. Der Bericht soll anhand 
repräsentativer Erhebungen bei Trägern der Sozialhilfe zur sozialen 
und wirtschaftlichen Lage der Pflegebedürftigen und ihrer Pflegeper-
sonen Stellung nehmen. Dabei soll auf die Situation der älteren Pflege-
bedürftigen besonders eingegangen werden; 

1.2 in welchem Umfange Ausbildungshilfe nach dem Bundessozialhilfe-
gesetz neben Leistungen zur Ausbildungs- und Berufsförderung nach 
anderen Gesetzen, insbesondere dem Bundesausbildungsförderungs-
gesetz und dem Arbeitsförderungsgesetz erforderlich ist; 

1.3 über die soziale und wirtschaftliche Lage der Personen, die einen Mehr-
bedarfszuschlag nach § 23 Abs. 2 des Bundessozialhilfegesetzes bekom-
men. Der Bericht soll sich auch auf solche Personen erstrecken, die zwar 
die sachlichen Voraussetzungen des § 23 Abs. 2 BSHG erfüllen, wegen 
der Höhe ihres Einkommens aber weder laufende Hilfe zum Lebens-
unterhalt nach dem Bundessozialhilfegesetz bekommen noch die vorge-
sehenen Freibeträge bei der Einkommensteuer ganz oder teilweise in 
Anspruch nehmen können; 

2. bis zum 31. Oktober 1974 zu prüfen, ob der Anpassungszeitraum für das 
Pflegegeld nach § 69 Abs. 3 Bundessozialhilfegesetz und die Grund-
beträge nach § 81 Abs. 1 und 2 im Rahmen der weiteren Novellierung 
des Bundessozialhilfegesetzes auf ein Jahr verkürzt werden kann; 

3. die in den Verordnungen zu § 76 und zu § 88 Abs. 2 Nr. 8 des Bundes-
sozialhilfegesetzes enthaltenen Festbeträge zu überprüfen und, soweit 
erforderlich, an die wirtschaftliche Entwicklung anzupassen; 

4. in der Sozialhilfepraxis darauf hinzuwirken, daß sowohl bei der Ein-
gliederungshilfe für Behinderte, wie auch bei der Hilfe für Personen mit 
besonderen sozialen Schwierigkeiten in allen geeigneten Fällen der 
Aufstellung eines Gesamtplanes zu Beginn der Hilfeleistung größere 
Bedeutung beigemessen wird, damit alle erforderlichen Maßnahmen mit 
dem Ziele optimaler Wirkung rechtzeitig koordiniert werden können 
und nahtlos ineinandergreifen, 

III. die zu dem Gesetzentwurf eingegangenen Petitionen und Eingaben für 
erledigt zu erklären. 

Bonn, den 5. Dezember 1973 

Der Ausschuß für Jugend, Familie und Gesundheit 

Hauck 

Vorsitzender 

Christ 

Berichterstatter 



Drucksache 7/1467 	Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode  

Zusammenstellung 
des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Dritten Gesetzes zur Änderung des Bundessozialhilfegesetzes 

— Drucksache 7/308 — 
mit den Beschlüssen des Ausschusses für Jugend, Familie 
und Gesundheit (13. Ausschuß) 

Entwurf 

Entwurf eines Dritten Gesetzes 
zur Änderung des Bundessozialhilfegesetzes 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Bundessozialhilfegesetzes 

Das Bundessozialhilfegesetz in  der  Fassung der 
Bekanntmachung vom 18. September 1969 (Bundes-
gesetzbl. I S. 1688) wird wie folgt geändert: 

1. In § 13 Abs. 2 wird dem Satz 1 folgender Halb-
satz angefügt: 

„ ; zur Aufrechterhaltung einer freiwilligen 
Krankenversicherung sind solche Beiträge zu 
übernehmen, wenn laufende Hilfe zum Lebens-
unterhalt voraussichtlich nur für kurze Dauer 
zu gewähren ist." 

2. § 17 wird aufgehoben. 

3. In § 18 Abs. 3 erhält Satz 2 folgende Fassung: 

„Ihm darf eine Arbeit vor allem nicht zugemutet 
werden, soweit dadurch die geordnete Erziehung 

Beschlüsse des 13. Ausschusses 

Entwurf eines Dritten Gesetzes 
zur Änderung des Bundessozialhilfegesetzes 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Bundessozialhilfegesetzes 

Das Bundessozialhilfegesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 18. September 1969 (Bundes-
gesetzbl. I S. 1688) wird wie folgt geändert: 

1. § 13 erhält folgende Fassung: 

„§ 13 

Übernahme von Krankenversicherungsbeiträgen 

(1) Für Weiterversicherte im Sinne des § 313 
der Reichsversicherungsordnung sowie für Ren-
tenantragsteller, die nach § 315 a der Reichsver-
sicherungsordnung krankenversicherungspflich-
tig sind, sind die Krankenversicherungsbeiträge 
zu übernehmen, soweit die genannten Personen 
die Voraussetzungen des § 11 Abs. 1 erfüllen. 
§ 76 Abs. 2 Nr. 2 und 3 gelten insoweit nicht. 

(2) In sonstigen Fällen können Beiträge für 
eine freiwillige Krankenversicherung übernom-
men werden, soweit sie angemessen sind; zur 
Aufrechterhaltung einer freiwilligen Kranken-
versicherung sind solche Beiträge zu überneh-
men, wenn laufende Hilfe zum Lebensunterhalt 
voraussichtlich nur für kurze Dauer zu gewäh-
ren ist. § 76 Abs. 2 Nr. 3 gilt insoweit nicht." 

2. unverändert 

3. unverändert 
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Entwurf 

eines Kindes gefährdet würde; auch sonst sind 
die Pflichten zu berücksichtigen, die dem Hilfe-
suchenden die  Führung eines Haushalts oder die 
Pflege eines Angehörigen auferlegt." 

4. In § 21 wird dem Absatz 3 folgender Satz ange-
fügt: 

„Die zuständigen Landesbehörden können für 
die in ihrem Bereich vorhandenen Einrichtungen 
die Höhe des Taschengeldes festsetzen; dabei 
sind die tatsächlichen Kosten des Bedarfs zu 
berücksichtigen." 

5. § 22 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Laufende Leistungen zum Lebens-
unterhalt außerhalb von Anstalten, Heimen 
und gleichartigen Einrichtungen werden nach 
Regelsätzen gewährt. Sie sind abweichend 
von den Regelsätzen zu bemessen, soweit 
dies nach der Besonderheit des Einzelfalles 
geboten ist." 

b) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 

„Notwendig werdende Neufestsetzungen der 
Regelsätze sind zu dem Zeitpunkt vorzuneh-
men, von dem an Rentenerhöhungen nach 
den Rentenanpassungsgesetzen auf die Lei-
stungen nach diesem Gesetz anzurechnen 
sind; zu einem anderen Zeitpunkt notwendig 
werdende Neufestsetzungen der Regelsätze 
sind nicht ausgeschlossen." 

6. § 24 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Der Mehrbedarf nach § 23 Abs. 3 ist für 
erwerbstätige Blinde in Höhe des Erwerbsein-
kommens anzuerkennen, wenn es fünfzig vom 
Hundert des Regelsatzes eines Haushaltsvor-
standes monatlich nicht übersteigt; übersteigt 
es diesen Betrag, so beträgt der Mehrbedarf 
fünfzig vom Hundert des Regelsatzes eines 
Haushaltsvorstandes zuzüglich fünfundzwanzig 
vom Hundert des diesen Betrag übersteigenden 
Erwerbseinkommens. Satz 1 findet auch Anwen-
dung auf Personen, 

1. deren Sehschärfe auf dem besseren Auge 
nicht mehr als 1/50 beträgt, 

2. bei denen durch Nummer 1 nicht erfaßte, 
nicht nur vorübergehende Störungen des 
Sehvermögens von einem solchen Schwere

-

grad vorliegen, daß sie der Beeinträchtigung 
der Sehschärfe nach Nummer 1 gleichzu-
achten sind." 

Beschlüsse des 13. Ausschusses 

4. unverändert 

5. § 22 wird wie folgt geändert: 

a) unverändert 

b) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 

„Notwendig werdende Neufestsetzungen der 
Regelsätze sind zu dem Zeitpunkt vorzuneh-
men, von dem an Rentenerhöhungen nach 
den Vorschriften der gesetzlichen Rentenver-
sicherungen über die Anpassung der Renten 
auf die Leistungen nach diesem Gesetz anzu-
rechnen sind; zu einem anderen Zeitpunkt 
notwendig werdende Neufestsetzungen der 
Regelsätze sind nicht ausgeschlossen." 

6. § 24 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Der Mehrbedarf nach § 23 Abs. 3 ist 
für erwerbstätige Blinde in Höhe des Er-
werbseinkommens anzuerkennen, wenn es 
fünfzig vom Hundert des Regelsatzes eines 
Haushaltsvorstandes monatlich nicht über-
steigt; übersteigt es diesen Betrag, so be-
trägt der Mehrbedarf fünfzig vom Hundert 
des Regelsatzes eines Haushaltsvorstandes 
zuzüglich fünfundzwanzig vom Hundert des 
diesen Betrag übersteigenden Erwerbsein-
kommens. Satz 1 findet auch Anwendung 
auf Personen, 

1. deren Sehschärfe auf dem besseren Auge 
nicht mehr als 1/50 beträgt, 

2. bei denen durch Nummer 1 nicht erfaßte, 
nicht nur vorübergehende Störungen des 
Sehvermögens von einem solchen Schwe-
regrad vorliegen, ,daß sie der Beeinträch-
tigung der Sehschärfe nach Nummer 1 
gleichzuachten sind." 
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Entwurf 

7. a) Die Überschrift des Abschnitts 2 Unterab

-

schnitt 4 erhält folgende Fassung: 

„Unterabschnitt 4 

Ausschluß des Anspruchs auf Hilfe, 
Einschränkung der Hilfe". 

b) Die Überschrift des § 25 wird gestrichen. 

8. § 26 wird aufgehoben. 

9. § 27 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 erhält die Nummer 11 folgende 
Fassung: 

„11. Hilfe zur Überwindung besonderer 
sozialer Schwierigkeiten,". 

b) In Absatz 3 werden nach den Worten „einer 
gleichartigen Einrichtung" eingefügt die 
Worte „oder in einer Einrichtung zur tell-
stationären Betreuung". 

10. § 31 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Ausbildungshilfe ist auch zu gewähren 
zum Besuch einer Realschule, eines Gymna-
siums, einer Ausbildungsstätte, deren Aus-
bildungsabschluß dem einer Realschule oder 
eines Gymnasiums gleichgestellt ist, einer 
Fachoberschule, einer Berufsfachschule, einer 
Fachschule, einer höheren Fachschule oder einer 
Akademie. Zum Besuch einer Hochschule soll 
sie gewährt werden." 

11. § 32 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Ausbildungshilfe nach § 31 Abs. 2, aus-
genommen die Hilfe zum Besuch einer Real- 

Beschlüsse des 13. Ausschusses 

b) In Absatz 2 Satz i treten an die Stelle der 
Worte „nach Stufe IV oder V" die Worte 
„nach den Stufen III, IV oder V". 

7. unverändert 

8. unverändert 

9. unverändert 

10. § 31 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„ (2) Ausbildungshilfe ist auch zu ge-
währen zum Besuch einer Realschule, eines 
Gymnasiums, einer Ausbildungsstätte, deren 
Ausbildungsabschluß dem einer Realschule 
oder eines Gymnasiums gleichgestellt ist, 
einer Fachoberschule, einer Berufsfachschule, 
einer Berufsaufbauschule, einer Fachschule, 
einer höheren Fachschule oder einer Akade-
mie. Zum Besuch einer Hochschule soll sie 
gewährt werden." 

b) Folgender Absatz 4 wird angefügt: 

„(4) Ausbildungshilfe ist Aussiedlern im 
Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 3 des Bundesver-
triebenengesetzes auch zum Besuch einer 
Förderschule zu gewähren, der dazu dient, 
den Abschluß einer Hauptschule, einer Real-
schule oder eines Gymnasiums zu erreichen 
oder auf den Besuch einer dieser Schulen 
oder einer Grundschule vorzubereiten, wenn 
wegen der Entfernung der Förderschule 
vom Wohnort der Aufenthalt des Auszu-
bildenden in einem Heim oder einer gleich-
artigen Einrichtung erforderlich ist." 

11. § 32 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Ausbildungshilfe nach § 31 Abs. 2, 
ausgenommen die Hilfe zum Besuch einer 
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Entwurf 

schule oder einer ihr gleichgestellten Ausbil-
dungsstätte, wird nur gewährt, wenn die Fähig-
keiten und Leistungen des Auszubildenden 
über dem Durchschnitt liegen oder wenn ein 
Abbruch der Ausbildung für ihn eine Härte be-
deuten würde. Für die Hilfe zum Besuch einer 
Berufsfachschule, diner Fachschule, einer höhe-
ren Fachschule, einer Akademie oder einer 
Hochschule gilt ferner Absatz 1 Nr. 1, 3 und 4 
entsprechend. Für die Hilfe zum Besuch einer 
Realschule oder einer ihr gleichgestellten Aus-
bildungsstätte gilt Absatz 1 Nr. 2." 

12. In § 34 treten an die Stelle der Worte „oder 
Fachschule" die Worte „ , einer Akademie oder 
einer höheren Fachschule". 

13. § 35 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Vor der Entscheidung über die Hilfe zum Be-
such einer der in § 31 Abs. 2 genannten Aus-
bildungsstätten ist diese zu hören." 

14. In § 36 Abs. 1 wird dem Satz 2 folgender Halb-
satz angefügt: 

„ ; sie sind zu gewähren, soweit Versicherte 
nach den Vorschriften der gesetzlichen Kranken-
versicherung über Maßnahmen zur Früherken-
nung von Krankheiten (§§ 181 bis 181 b der 
Reichsversicherungsordnung) Anspruch auf 
diese Maßnahmen haben." 

Beschlüsse des 13. Ausschusses 

Realschule oder einer 'ihr gleichgestellten 
Ausbildungsstätte, wird nur gewährt, wenn 
der Auszubildende nach seinen Fähigkeiten 
und Leistungen für den Besuch geeignet ist 
oder wenn ein Abbruch der Ausbildung für 
ihn eine Härte bedeuten würde. Für die 
Hilfe zum Besuch einer Berufsfachschule, 
einer Berufsaufbauschule, einer Fachschule, 
einer höheren Fachschule, einer Akademie 
oder einer Hochschule gilt ferner Absatz 1 
Nr. 1, 3 und 4 entsprechend. Für die Hilfe 
zum Besuch einer Realschule oder einer ihr 
gleichgestellten Ausbildungsstätte gilt Ab-
satz 1 Nr. 2." 

b) Nach Absatz 3 wird folgender neuer Ab-
satz 4 eingefügt: 

„(4) Ausbildungshilfe nach § 31 Abs. 4 
wird nur gewährt, wenn zu erwarten ist, daß 
der Auszubildende das Ausbildungsziel er-
reicht." 

c) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5. 

12. unverändert 

13. § 35 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Vor der Entscheidung über die Hilfe zum Be-
such einer der in § 31 Abs. 2 und 4 genannten 
Ausbildungsstätten ist diese zu hören." 

14. unverändert 

14a. In § 37 Abs. 3 Satz 1 werden die Worte „oder, 
wo eine solche nicht besteht, die Landkranken-
kasse" gestrichen. 

14b. § 38 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 Nr. 4 werden die Worte „und 5" 
gestrichen, 

b) in Satz 2 Halbsatz 2 werden die Worte „oder, 
wo solche nicht bestehen, die Landkranken-
kassen" gestrichen. 
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Entwurf 

15. § 39 erhält folgende Fassung: 

„§ 39 

Personenkreis und Aufgabe 

(1) Personen, die nicht nur vorübergehend 
körperlich, geistig oder seelisch wesentlich be-
hindert sind, ist Eingliederungshilfe zu gewäh-
ren. Personen mit einer anderen körperlichen, 
geistigen oder seelischen Behinderung kann sie 
gewährt werden. 

(2) Den Behinderten stehen die von einer 
Behinderung Bedrohten gleich. Dies gilt bei 
Personen, bei denen Maßnahmen der in den 
§§ 36 und 37 genannten Art erforderlich sind, 
nur, wenn auch bei Durchführung dieser Maß-
nahmen eine Behinderung einzutreten droht. 

(3) Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, 
eine drohende Behinderung zu verhüten oder 
eine vorhandene Behinderung oder deren Fol-
gen zu beseitigen oder zu mildern und dadurch 
dem Behinderten die Teilnahme am Leben in 
der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu er

-

leichtern. Hierzu gehört vor allem, dem Be-
hinderten die Ausübung eines angemessenen 
Berufs oder einer sonstigen angemessenen 
Tätigkeit zu ermöglichen oder ihn soweit wie 
möglich unabhängig von Pflege zu machen. 

(4) Eingliederungshilfe wird gewährt, wenn 
und solange nach der Besonderheit des Einzel-
falles, vor allem nach Art und Schwere der Be-
hinderung, Aussicht besteht, daß die Aufgabe 
der Eingliederungshilfe erfüllt werden kann." 

16. § 40 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Nummer 2 wird folgende Nummer 2 a 
eingefügt: 

„2 a. heilpädagogische Maßnahmen für Kin-
der, die noch nicht im schulpflichtigen 
Alter sind,". 

b) In Nummer 3 werden nach den Worten 
„weiterführender Schulen" eingefügt die 
Worte „ , einschließlich der Vorbereitung 
hierzu". 

Beschlüsse des 13. Ausschusses 

15. § 39 erhält folgende Fassung: 

„ § 39 

Personenkreis und Aufgabe 

(1) unverändert 

(2) unverändert 

(3) Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, 
eine drohende Behinderung zu verhüten oder 
eine vorhandene Behinderung oder deren Fol-
gen zu beseitigen oder zu mildern und den Be-
hinderten in die Gesellschaft einzugliedern. 
Hierzu gehört vor allem, dem Behinderten die 
Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu 
ermöglichen oder zu erleichtern, ihm die Aus-
übung eines angemessenen Berufs oder einer 
sonstigen angemessenen Tätigkeit zu ermög-
lichen oder ihn soweit wie möglich unabhängig 
von Pflege zu machen. 

(4) unverändert 

16. § 40 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) unverändert 

b) unverändert 

c) Nach Nummer 6 wird folgende Nummer 6 a 
eingefügt: 

„6a. Hilfe bei der Beschaffung und Erhaltung 
einer Wohnung, die den besonderen 
Bedürfnissen des Behinderten ent-
spricht,". 

d) Nach Nummer 7 wird folgende Nummer 8 
angefügt: 

„8. Hilfe zur Teilnahme am Leben in der 
Gemeinschaft". 
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Entwurf 

17. § 43 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Hat der Behinderte das einundzwan-
zigste Lebensjahr noch nicht vollendet, 
so ist den in § 28 genannten Personen 

,die Aufbringung der Mittel nur für die 
Kosten des Lebensunterhalts zuzumuten 

1. bei heilpädagogischen Maßnahmen 
für Kinder, die noch nicht im schul-
pflichtigen Alter sind (§ 40 Abs. 1 
Nr. 2 a), 

2. bei der Hilfe zu einer angemessenen 
Schulbildung einschließlich der Vor-
bereitung hierzu (§ 40 Abs. 1 Nr. 3), 

3. bei der Hilfe, die dem Behinderten 
die für ihn erreichbare Teilnahme 
am Leben in der Gemeinschaft er-
möglichen soll, wenn die Behinde-
rung eine Schulbildung voraussicht-
lich nicht zulassen wird oder nicht 
zuläßt, 

4. bei der Hilfe zur Ausbildung für 
einen angemessenen Beruf oder für 
eine sonstige angemessene Tätigkeit 
(§ 40 Abs. 1 Nr. 4), wenn die hierzu 
erforderlichen Maßnahmen in be-
sonderen Einrichtungen für Be-
hinderte durchgeführt werden." 

bb)  Satz 3 wird gestrichen. 

cc) Der bisherige Satz 4 wird Satz 3 und 
erhält folgende Fassung: 

„Die Sätze 1 und 2 sollen auch dann 
Anwendung finden, wenn die Maßnah-
men erst nach Vollendung des einund-
zwanzigsten Lebensjahres des Behinder-
ten abgeschlossen werden können; in 
anderen Fällen können sie Anwendung 
finden, wenn dies aus besonderen 
Gründen des Einzelfalles gerechtfertigt 
ist." 

b) Folgender Absatz 3 wird angefügt: 

„(3) Hat ein anderer nach sonstigen 
Rechtsvorschriften für den Eintritt der Be-
hinderung einzustehen, so wird seine Ver-
pflichtung hieraus durch Absatz 2 nicht be-
rührt." 

18. § 46 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird der zweite Halbsatz ge-
strichen. 

Beschlüsse des 13. Ausschusses 

17. § 43 wird wie folgt geändert: 

a) unverändert 

b) Folgender Absatz 3 wird angefügt: 

„(3) Hat ein anderer als ein nach bürger-
lichem Recht Unterhaltspflichtiger nach son-
stigen Vorschriften Leistungen für denselben 
Zweck  zu gewähren, dem die in Absatz 2 
genannten Maßnahmen dienen, wird seine 
Verpflichtung durch Absatz 2 nicht berührt. 
Soweit er solche Leistungen gewährt, kann 
abweichend von Absatz 2 von den in § 23 
genannten Personen die Aufbringung der 
Mittel verlangt werden." 

18. unverändert 
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b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Bei der Aufstellung des Gesamtplans 
und der Durchführung der Maßnahmen wirkt 
der Träger der Sozialhilfe mit dem Behinder-
ten und den sonst im Einzelfalle Beteiligten, 
vor allem mit dem behandelnden Arzt, dem 
Gesundheitsamt, dem Landesarzt (§ 126 a), 
dem Jugendamt und den Dienststellen der 
Bundesanstalt für Arbeit, zusammen." 

19. In § 53 Abs. 2 Satz 1 treten an die Stelle der 
Worte „fünfzig vom Hundert" die Worte 
„dreißig vom Hundert". 

20. § 67 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 und in Absatz 6 treten an die 
Stelle der Worte „das dritte Lebensjahr" die 
Worte „das erste Lebensjahr". 

b) In Absatz 3 erhält der erste Halbsatz fol-
gende Fassung: 

„Befindet sich der Blinde in einer Anstalt, 
einem Heim oder einer gleichartigen Ein-
richtung und werden die Kosten des Aufent-
halts ganz oder teilweise aus Mitteln öffent-
lich-rechtlicher Leistungsträger getragen, so 
verringert sich ,die Blindenhilfe nach Ab-
satz 2 um die aus diesen Mitteln getragenen 
Kosten, höchstens jedoch um 50 v. H. der 
Beträge nach Absatz 2;". 

21. § 69 erhält folgende Fassung: 

„§ 69 

Häusliche Pflege, Pflegegeld 

(1) Reichen im Falle des § 68 Abs. 1 häus-
liche Wartung und Pflege aus, gelten die Ab-
sätze 2 bis 6. 

(2) Der Träger ,der Sozialhilfe soll darauf hin-
wirken, daß Wartung und Pflege durch Per-
sonen, die dem Pflegebedürftigen nahestehen, 
oder im Wege der Nachbarschaftshilfe über-
nommen werden. In diesen Fällen sind dem 
Pflegebedürftigen die angemessenen Aufwen-
dungen der Pflegeperson zu erstatten; auch 
können angemessene Beihilfen gewährt wer-
den. Ist neben oder anstelle der Wartung und 
Pflege nach Satz 1 die Heranziehung einer be-
sonderen Pflegekraft erforderlich, so sind die 
angemessenen Kosten hierfür zu übernehmen. 

Beschlüsse des 13. Ausschusses 

19. unverändert 

20. § 67 wird wie folgt geändert: 

a) unverändert 

b) unverändert 

c) In Absatz 5 wird folgender Satz angefügt: 

„Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für 
Blinde, die nicht Blindenhilfe, sondern 
gleichartige Leistungen nach anderen Rechts-
vorschriften erhalten." 

21. § 69 erhält folgende Fassung: 

„§ 69 

Häusliche Pflege, Pflegegeld 

(1) unverändert 

(2) Der Träger der Sozialhilfe soll darauf 
hinwirken, daß Wartung und Pflege durch Per-
sonen, die dem Pflegebedürftigen nahestehen, 
oder im Wege der Nachbarschaftshilfe über-
nommen werden. In diesen Fällen sind dem 
Pflegebedürftigen die angemessenen Aufwen-
dungen der Pflegeperson zu erstatten; auch 
können angemessene Beihilfen gewährt und 
Beiträge der Pflegeperson für eine angemes-
sene Alterssicherung übernommen werden. Ist 
neben oder anstelle der Wartung und Pflege 
nach Satz 1 die Heranziehung einer besonderen 
Pflegekraft erforderlich, so sind die angemes-
senen Kosten hierfür zu übernehmen. 
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(3) Ist ein Pflegebedürftiger, der das erste 
Lebensjahr vollendet hat, so hilflos, daß er für 
die gewöhnliche und regelmäßig wieder-
kehrenden Verrichtungen im Ablauf des täg-
lichen Lebens in erheblichem Umfange der War-
tung und Pflege dauernd bedarf, so ist ihm ein 
Pflegegeld zu gewähren. Pflegegeld wird nicht 
gewährt, soweit der Pflegebedürftige gleich-
artige Leistungen nach anderen Rechtsvorschrif-
ten erhält. 

(4) Das Pflegegeld beträgt einhundertachtzig 
Deutsche Mark monatlich; es ist angemessen zu 
erhöhen, wenn der Zustand des Pflegebedürf-
tigen außergewöhnliche Pflege erfordert. Bei 
den in § 24 Abs. 2 genannten Personen beträgt 
das Pflegegeld das Doppelte des in Satz 1 ge-
nannten Betrages. 

(5) Zusätzlich zum Pflegegeld werden Lei-
stungen nach Absatz 2 Sätze 2 und 3 insoweit 
gewährt, als ihr Gesamtbetrag im Einzelfalle 
den Betrag des Pflegegeldes übersteigt. Bei teil-
stationärer Betreuung des Pflegebedürftigen 
kann das Pflegegeld um einen der Entlastung 
der Pflegeperson entsprechenden Betrag gekürzt 
werden. 

(6) Die Bundesregierung setzt durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
für jeweils zwei Jahre, erstmals mit Wirkung 
vom 1. April 1975, das Pflegegeld entsprechend 
der Entwicklung der allgemeinen Bemessungs-
grundlage in der Rentenversicherung der Arbei-
ter (§ 1255 Abs. 2 der Reichsversicherungsord-
nung) neu fest." 

22. Abschnitt 3 Unterabschnitt 12 erhält folgende 
Fassung: 

„Unterabschnitt 12 

Hilfe zur Überwindung besonderer 
sozialer Schwierigkeiten 

§ 72 

(1) Personen, bei denen besondere soziale 
Schwierigkeiten ,der Teilnahme am Leben in der 
Gemeinschaft entgegenstehen, ist Hilfe zur 
Überwindung dieser Schwierigkeiten zu ge-
währen, wenn sie aus eigener Kraft hierzu nicht 
fähig sind. Andere Bestimmungen dieses Geset-
zes und die Bestimmungen des Gesetzes für 
Jugendwohlfahrt gehen der Regelung des Sat-
zes 1 vor. 

Beschlüsse des 13. Ausschusses 

(3) Ist ein Pflegebedürftiger, der das erste 
Lebensjahr vollendet hat, so hilflos, daß er für 
die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkeh-
renden Verrichtungen im Ablauf des täglichen 
Lebens in erheblichem Umfange der Wartung 
und Pflege dauernd bedarf, so ist ihm ein Pfle-
gegeld zu gewähren. Zusätzlich zum Pflegegeld 
sind dem Pflegebedürftigen die Aufwendungen 
für die Beiträge einer Pflegeperson oder einer 
besonderen Pflegekraft für eine angemessene 
Alterssicherung zu erstatten. Leistungen nach 
den Sätzen 1 und 2 werden nicht gewährt, so-
weit der Pflegebedürftige gleichartige Leistun-
gen nach anderen Rechtsvorschriften erhält. 

(4) Das Pflegegeld beträgt einhundertachtzig 
Deutsche Mark monatlich; es ist angemessen zu 
erhöhen, wenn der Zustand des Pflegebedürf-
tigen außergewöhnliche Pflege erfordert. Bei 
den in § 24 Abs. 2 genannten Personen  beträgt 

 das Pflegegeld das Doppelte des in Satz 1 ge-
nannten Betrages; bei ihnen sind die Vorausset-
zungen für die Gewährung eines Pflegegeldes 
stets als erfüllt anzusehen. Bei teilstationärer 
Betreuung des Pflegebedürftigen kann das 
Pflegegeld angemessen gekürzt werden. 

(5) Zusätzlich zu den in Absatz 3 Sätze 1 
und 2 genannten Leistungen werden Leistungen 
nach Absatz 2 Sätze 2 und 3 insoweit gewährt, 
als ihr Gesamtbetrag die Leistungen nach Ab-
satz 3 übersteigt. 

(6) Die Bundesregierung setzt durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
für jeweils zwei Jahre, erstmals mit Wirkung 
vom 1. Juli 1975, das Pflegegeld entsprechend 
der Entwicklung der allgemeinen Bemessungs-
grundlage in der Rentenversicherung der Arbei-
ter (§ 1255 Abs. 2 der Reichsversicherungsord-
nung) neu fest." 

22. Abschnitt 3 Unterabschnitt 12 erhält folgende 
Fassung: 

„Unterabschnitt 12 

Hilfe zur Überwindung besonderer 
sozialer Schwierigkeiten 

§ 72 

(1) unverändert 
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(2) Die Hilfe umfaßt alle Maßnahmen, die 
notwendig sind, um die Schwierigkeiten abzu-
wenden, zu beseitigen, zu mildern oder ihre 
Verschlimmerung zu verhüten, vor allem Be-
ratung und persönliche Betreuung des Hilfe-
suchenden und seiner Angehörigen. 

(3) Die Hilfe wird ohne Rücksicht auf Ein-
kommen und Vermögen gewährt, soweit im 
Einzelfalle persönliche Hilfe erforderlich ist; im 
übrigen ist Einkommen und Vermögen der in 
§ 28 genannten Personen nicht zu berücksichti-
gen sowie von der Inanspruchnahme nach bür-
gerlichem Recht Unterhaltspflichtiger abzu-
sehen, soweit dies den Erfolg der Hilfe gefähr-
den würde. 

(4) Die Träger der Sozialhilfe sollen mit den 
Vereinigungen, die  sich die gleichen Aufgaben 
zum Ziel gesetzt haben, zusammenarbeiten und 
darauf hinwirken, daß sich die Sozialhilfe und 
die Tätigkeit dieser Vereinigungen wirksam er-
gänzen. 

(5) Der Bundesminister für Jugend, Familie 
und Gesundheit kann durch Rechtsverordnung 
mit Zustimmung des Bundesrates Bestimmun-
gen über die Abgrenzung des Personenkreises 
sowie über Art und Umfang der Maßnahmen 
nach Absatz 2 erlassen." 

23. § 75 erhält folgende Fassung: 

„ § 75 

(1) Alten Menschen soll außer der Hilfe nach 
den übrigen Bestimmungen dieses Gesetzes 
Altenhilfe gewährt werden. Sie soll dazu bei-
tragen, Schwierigkeiten, die  durch das Alter 
entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu 
mildern und alten Menschen die Möglichkeit zu 
erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzu-
nehmen. 

(2) Als Maßnahmen der Hilfe kommen vor 
'allem in Betracht: 

1. Hilfe zur Vorbereitung auf das Alter, 

2. Hilfe bei der Beschaffung und zur Erhaltung 
einer Wohnung, die den Bedürfnissen des 
alten Menschen entspricht, 

3. Hilfe in allen Fragen der Aufnahme in ein 
Altenheim oder eine gleichartige Einrich-
tung, 

4. Hilfe zum Besuch von Veranstaltungen oder 
Einrichtungen, die der Geselligkeit, der 

Beschlüsse des 13. Ausschusses 

(2) unverändert 

(3) unverändert 

(4) Die Träger der Sozialhilfe sollen mit den 
Vereinigungen, die sich die gleichen Aufgaben 
zum Ziel gesetzt haben, und mit den sonst be-
teiligten Stellen zusammenarbeiten und darauf 
hinwirken, daß sich die Sozialhilfe und die 
Tätigkeit dieser Vereinigungen und Stellen 
wirksam ergänzen. In geeigneten Fällen ist ein 
Gesamtplan zur Durchführung der erf order-
lichen  Maßnahmen aufzustellen. 

(5) unverändert 

23. § 75 erhält folgende Fassung: 

„§ 75 

(1) unverändert 

(2) Als Maßnahmen der Hilfe kommen vor 
allem in Betracht: 

1. Hilfe bei der Beschaffung und zur Erhaltung 
einer Wohnung, die den Bedürfnissen des 
alten Menschen entspricht, 

2. Hilfe in allen Fragen der Aufnahme in  eine 
Einrichtung, die der Betreuung alter Men-
schen dient, insbesondere bei der Beschaf-
fung eines geeigneten Heimplatzes, 

3. Hilfe in allen Fragen der Inanspruchnahme 
altersgerechter Dienste, 

4. unverändert 
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Unterhaltung, der Bildung oder den kulturel-
len Bedürfnissen alter Menschen dienen, 

5. Hilfe, die alten Menschen die Verbindung 
mit nahestehenden Personen ermöglicht, 

6. Hilfe zu einer Betätigung, wenn sie vom 
alten Menschen gewünscht wird. 

(3) Altenhilfe soll ohne Rücksicht auf vor-
handenes Einkommen oder Vermögen gewährt 
werden, soweit im Einzelfall persönliche Hilfe 
erforderlich ist." 

24. § 77 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

„Nach Zweck und Inhalt bestimmte Leistun-
gen". 

b) Der bisherige § 77 wird Absatz 1. 

c) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 

„(2) Eine Entschädigung, die wegen eines 
Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, 
nach § 847 des Bürgerlichen Gesetzbuches 
geleistet wird, ist nicht als Einkommen zu 
berücksichtigen." 

25. § 79 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Nr. 3 und Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 
treten an die Stelle der Worte „von ein-
hundertzehn Deutsche Mark" die Worte „in 
Höhe des auf volle Deutsche Mark aufgerun-
deten Betrages von achtzig vom Hundert des 
Regelsatzes eines Haushaltsvorstandes". 

b) In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort 
„Grundbetrag" eingefügt die Worte „und 
den Familienzuschlag". 

c) In Absatz 4 werden die Worte „und einen 
höheren Familienzuschlag" gestrichen. 

26. § 81 erhält folgende Fassung: 

„§ 81 

Besondere Einkommensgrenze 

(1) An die Stelle des Grundbetrages nach § 79 
tritt ein Grundbetrag von siebenhundert Deut-
sche Mark 

1. bei der Eingliederungshilfe für Behinderte 
nach § 39 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2, wenn  die 

 Hilfe in einer Anstalt, einem Heim oder einer 
gleichartigen Einrichtung oder in einer Ein-
richtung zur teilstationären Betreuung ge-
währt wird, 

Beschlüsse des 13. Ausschusses 

5. unverändert 

6. unverändert 

(3) Hilfe nach Absatz 1 soll auch gewährt 
werden, wenn sie der Vorbereitung auf das 
Alter dient. 

(4) Altenhilfe soll ohne Rücksicht auf vor-
handenes Einkommen oder Vermögen gewährt 
werden, soweit im Einzelfall persönliche Hilfe 
erforderlich ist." 

24. unverändert 

25. unverändert 

26. § 81 erhält folgende Fassung: 

„§ 81 

Besondere Einkommensgrenze 

(1) unverändert 

1. unverändert 
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2. bei der ambulanten Behandlung der in § 39 
Abs. i Satz 1 und Abs. 2 genannten Perso-
nen sowie bei den für diese durchzuführen-
den sonstigen ärztlichen und ärztlich ver-
ordneten Maßnahmen (§ 40 Abs. 1 Nr. 1), 

3. bei der Versorgung der in § 39 Abs. i Satz 1 
und Abs. 2 genannten Personen mit Körper-
ersatzstücken sowie mit größeren orthopä-
dischen oder größeren anderen Hilfsmitteln 
(§ 40 Abs. 1 Nr. 2), 

4. bei der Heilbehandlung und der Hilfe zur 
Eingliederung in das Arbeitsleben für Tuber-
kulosekranke und Genesene (§§ 49 und 50), 

5. bei der häuslichen Pflege (§ 69), wenn der 
in § 69 Abs. 3 Satz 1 genannte Schweregrad 
der Hilflosigkeit besteht, 

6. bei der Krankenhilfe (§ 37), nachdem die 
Krankheit während eines zusammenhängen-
den Zeitraumes von drei Monaten entweder 
dauerndes Krankenlager oder wegen ihrer 
besonderen Schwere ständige ärztliche Be-
treuung erfordert hat. 

(2) An die Stelle des  Grundbetrages nach 
§ 79 tritt bei der Blindenhilfe nach § 67 und bei 
dem Pflegegeld nach § 69 Abs. 4 Satz 2 ein 
Grundbetrag von eintausendvierhundert Deut-
sche Mark. Absatz i Nr. 5 gilt insoweit nicht. 

(3) Der Familienzuschlag beträgt in den Fäl-
len des Absatzes 2 für den nicht getrennt leben-
den Ehegatten die Hälfte des Grundbetrages 
nach Absatz 1, wenn jeder Ehegatte blind oder 
behindert im Sinne des § 24 Abs. 1 Satz 2 oder 
Abs. 2 ist. 

(4) § 79 Abs. 4 gilt nicht. 

(5) Die Bundesregierung setzt durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
für jeweils zwei Jahre, erstmals mit Wirkung 
vom 1. April 1975, die Grundbeträge nach den 
Absätzen 1 und 2 entsprechend der Entwicklung 
der allgemeinen Bemessungsgrundlage in der 
Rentenversicherung 'der Arbeiter (§ 1255 Abs. 2 
der Reichsversicherungsordnung) neu fest. 

(6) Die Bundesregierung kann durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
bestimmen, welche orthopädischen und anderen 
Hilfsmittel die Voraussetzungen des Absatzes 1 
Nr. 3 erfüllen." 

27. § 82 wird aufgehoben. 

Beschlüsse des 13. Ausschusses 

2. unverändert 

3. unverändert 

4. unverändert 

5. bei der Pflege (§ 68) in einer Anstalt, einem 
Heim oder einer gleichartigen Einrichtung, 
wenn sie voraussichtlich auf längere Zeit 
erforderlich ist, sowie bei der häuslichen 
Pflege (§ 69), wenn der in § 69 Abs. 3 Satz 1 
genannte Schweregrad der Hilfslosigkeit be-
steht, 

6. unverändert 

(2) unverändert 

(3) unverändert 

(4) unverändert 

(5) Die Bundesregierung setzt durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
für jeweils zwei Jahre, erstmals mit Wirkung 
vom 1. Juli 1975, die Grundbeträge nach den 
Absätzen i und 2 entsprechend der Entwicklung 
der allgemeinen Bemessungsgrundlage in der 
Rentenversicherung der Arbeiter (§ 1255 Abs. 2 
der Reichsversicherungsordnung) neu fest. 

(6) unverändert 

27. unverändert 

27a. Dem j 84 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

„(3) Bei einmaligen Leistungen zur Beschaf-
fung von Bedarfsgegenständen, deren Gebrauch 
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28. In § 85 Nr. 3 Satz 1 werden nach dem Wort 
„Einrichtung" eingefügt die Worte „oder in 

,einer Einrichtung zur teilstationären Betreu-
ung". 

29. In § 90 Abs. 4 werden die Worte „ , und bei der 
Unterbringung in einer Arbeitseinrichtung nach 
§ 26" gestrichen. 

30. In § 91 erhalten die Absätze 1 und 3 folgende 
Fassung: 

„ (1) Der Träger der Sozialhilfe darf den Über-
gang eines Anspruchs nach § 90 gegen einen 
nach bürgerlichem Recht Unterhaltspflichtigen 
nicht bewirken, wenn der Unterhaltspflichtige 
mit dem Hilfeempfänger im zweiten oder in 
einem entfernteren Grade verwandt ist. In den 
übrigen Fällen darf er den Übergang nur in dem 
Umfange bewirken, in dem ein Hilfeempfänger 
nach den Bestimmungen des Abschnitts 4 mit 
Ausnahme des § 84 Abs. 2, des § 85 Nr. 3 Satz 2 
und  des § 86 sein Einkommen und Vermögen 
einzusetzen hätte. 

(3) Der Träger der Sozialhilfe soll davon 
absehen, einen nach bürgerlichem Recht Unter-
haltspflichtigen in Anspruch zu nehmen, soweit 
dies eine Härte bedeuten würde. Er kann davon 
absehen, wenn anzunehmen ist, daß der mit der 
Inanspruchnahme des Unterhaltspflichtigen ver-
bundene Verwaltungsaufwand in keinem ange-
messenen Verhältnis zu der Unterhaltsleistung 
stehen wird." 

31. § 92 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 und in Absatz 2 treten an die 
Stelle der Worte „§§ 92 a bis 92 c" die Worte 
„§§ 92 a und 92 c". 

b) In Absatz 2 werden die Worte „ , sowie bei 
einer Unterbringung in einer Arbeitseinrich-
tung nach § 26" gestrichen. 
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für mindestens ein Jahr bestimmt ist, kann die 
Aufbringung der Mittel nach Maßgabe des Ab-
satzes 1 auch aus dem Einkommen verlangt 
werden, das die in § 28 genannten Personen in-
nerhalb eines Zeitraumes von bis zu drei Mona-
ten nach Ablauf des Monats, in dem über die 
Hilfe entschieden worden ist, erwerben." 

28. unverändert 

29. unverändert 

30. In § 91 erhalten die Absätze 1 und 3 folgende 
Fassung: 

(1) unverändert 

„(3) Der Träger der Sozialhilfe soll davon 
absehen, einen nach bürgerlichem Recht Unter-
haltspflichtigen in Anspruch zu nehmen, soweit 
dies eine Härte bedeuten würde; er soll vor 
allem von der Inanspruchnahme unterhalts-
pflichtiger Eltern absehen, soweit einem Behin-
derten, einem von einer Behinderung Bedroh-
ten oder einem Pflegebedürftigen nach Voll-
endung des einundzwanzigsten Lebensjahres 
Eingliederungshilfe für Behinderte oder Hilfe 
zur Pflege gewährt wird. Der Träger der Sozial-
hilfe kann davon absehen, einen Unterhalts-
pflichtigen in Anspruch zu nehmen, wenn anzu-
nehmen ist, daß der mit der Inanspruchnahme 
des Unterhaltspflichtigen verbundene Verwal-
tungsaufwand in keinem angemessenen Ver-
hältnis zu der Unterhaltsleistung stehen wird." 

31. unverändert 
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32. § 92 a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Von der Heranziehung zum Kostenersatz 
kann abgesehen werden, soweit sie eine 
Härte bedeuten würde; es ist davon abzu-
sehen, soweit die Heranziehung die Fähig-
keit des Ersatzpflichtigen beeinträchtigen 
würde, künftig unabhängig von Sozialhilfe 
am Leben in der Gemeinschaft teilzuneh-
men." 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Der Anspruch auf Kostenersatz er-
lischt in drei Jahren vom Ablauf des Jahres 
an, in dem die Hilfe gewährt worden ist. Die 
Bestimmungen ides  Bürgerlichen Gesetz-
buches über die Hemmung und Unterbre-
chung der Verjährung gelten entsprechend; 
der Erhebung der  Klage steht der Erlaß eines 
Leistungsbescheides gleich." 

33. § 92 b wird aufgehoben. 

34. § 92 c Abs. 4 erhält folgende Fassung: 

„ (4) Der Anspruch auf Kostenersatz erlischt 
in drei Jahren nach dem Tode des Hilfeemp-
fängers oder seines Ehegatten. § 92 a Abs. 3 
Satz 2 gilt entsprechend." 

35. § 98 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Ist ein gewöhnlicher Aufenthalt des Unter-
haltspflichtigen im Geltungsbereich dieses Ge-
setzes nicht vorhanden oder hat der Auszubil-
dende vor Beginn der durch die Hilfe zu för-
dernden Ausbildung nicht dem Haushalt eines 
Unterhaltspflichtigen angehört, so ist örtlich zu-
ständig der Träger der Sozialhilfe, in dessen 
Bereich der Auszubildende seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt in den zwei Monaten vor Beginn 
der durch die Hilfe zu fördernden Ausbildung 
außerhalb des Ausbildungsortes zuletzt gehabt 
hat." 

Beschlüsse des 13. Ausschusses 

32. unverändert 

33. unverändert 

34. unverändert 

34a. § 97 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die nach Absatz 1 Satz 1 begründete 
Zuständigkeit bleibt bestehen, wenn der Träger 
der Sozialhilfe oder die von ihm beauftragte 
Stelle die Unterbringung des Hilfeempfängers 
zur Hilfegewährung außerhalb seines Bereichs 
veranlaßt hat oder ihr zustimmt. Die Zuständig-
keit endet, wenn dem Hilfeempfänger für einen 
zusammenhängenden Zeitraum von zwei Mona-
ten Hilfe nicht zu gewähren war." 

35. unverändert 
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36. § 100 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 1 treten an die Stelle der 
Worte „in § 39 Abs. 1" die Worte „in 
§ 39 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2"; an die 
Stelle des Wortes „Epileptiker" tritt das 
Wort „Anfallskranke". 

bb) Nummer 5 erhält folgende Fassung: 
„5. für die Hilfe zur Überwindung be-

sonderer sozialer Schwierigkeiten 
nach § 72, wenn es erforderlich ist, 
die Hilfe in einer Anstalt, einem 
Heim oder einer gleichartigen Ein-
richtung oder in einer Einrichtung 
zur teilstationären Betreuung zu ge-
währen". 

cc) Nummer 6 wird aufgehoben. 

dd) Die bisherige Nummer 7 wird Num-
mer 6. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) An  die  Stelle der Worte „Nr. 1, 3, 5 und 
6" treten die Worte „Nr. 1, 3 und 5". 

bb) Folgender Halbsatz 2 wird angefügt: 
„ ; dies gilt in den Fällen des Absatzes 1 
Nr. 1 und 5 nicht, wenn die Hilfe in einer 
Einrichtung zur teilstationären Betreu-
ung gewährt wird." 

37. In § 111 Abs. 2 Satz 1 treten an die Stelle der 
Worte „zweihundert Deutsche Mark" jeweils 
die Worte „vierhundert Deutsche Mark" und an 
die Stelle der Worte „fünfzig Deutsche Mark" 
die Worte „zweihundert Deutsche Mark". 

38. § 127 Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„§ 2 Abs. 1 und Abs. 2 Satz i, § 3 Abs. 2, 
die §§ 4, 48 bis 51, 53 bis 58, 61, 63, 64, 76 bis 
87, 90, 91 und 95 Abs. 2 Sätze 1 und 2 gelten 
entsprechend; bei der Anwendung der §§ 58 
und 79 ist das Einkommen des Kranken oder 
Genesenen, seines nicht getrennt lebenden 
Ehegatten und, wenn er minderjährig oder 
kinderzuschlagberechtigtes Kind ist, auch 
das Einkommen seiner Eltern zu berücksich-
tigen." 

b) In Satz 3 werden die Worte „von Einkom-
men und Vermögen" ersetzt durch die Worte 
„des  Einkommens". 

39. § 129 wird aufgehoben. 

Beschlüsse des 13. Ausschusses 

36. unverändert 

37. unverändert 

38. unverändert 

39. unverändert 

40. a) In § 22 Abs. 2, § 33 Abs. 3, § 65 Abs. 2, § 88 
Abs. 4, § 120 Abs. 2 und § 147 treten an die 
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Artikel 2 

Übergangs- und Schlußbestimmungen 

§ 1 

Übergangsregelungen 

(1) Für laufende Leistungen, die bei Inkrafttreten 
dieses Gesetzes nach dem Bundessozialhilfegesetz 

Beschlüsse des 13. Ausschusses 

Stelle der Worte „Bundesminister des In-
nern" die Worte „Bundesminister für 
Jugend, Familie und Gesundheit", 

b) in § 125 Abs. 4 treten an die Stelle der 
Worte „Der Bundesminister des Innern er-
läßt im Einvernehmen mit dem Bundesmini-
ster für Gesundheitswesen und" die Worte 
„Der Bundesminister für Jugend, Familie 
und Gesundheit erläßt im Einvernehmen 
mit". 

Artikel 2 

Nachentrichtung von Rentenversicherungsbeiträgen 
für Pflegepersonen 

(1) Wer in den Fällen des § 69 des Bundessozial-
hilfegesetzes einen Pflegebedürftigen unentgeltlich 
gepflegt hat, erhält, wenn seine Alters- oder Hin-
terbliebenenversorgung nicht anderweitig sicherge-
stellt ist, entsprechend der Dauer und dem Umfang 
der vor dem 1. April 1974 geleisteten Pflegetätigkeit 
die Aufwendungen für eine Nachentrichtung von 
freiwilligen Beiträgen zu einer gesetzlichen Renten-
versicherung auf Antrag ersetzt, soweit diese Nach-
entrichtung nach den Vorschriften der gesetzlichen 
Rentenversicherung zulässig ist. Aufwendungen für 
eine Nachentrichtung von Beiträgen werden nach 
der Beitragsklasse ersetzt, die für ein Zwölftel des 
nach § 1236 Abs. 1 Buchstabe c der Reichsversiche-
rungsordnung und § 33 Abs. 1 Buchstabe c des An-
gestelltenversicherungsgesetzes bestimmten durch-
schnittlichen Bruttoarbeitsentgelts anzuwenden ist, 
wenn zur Pflege der volle Einsatz einer berufs-
mäßigen Pflegekraft notwendig und die Pflegeper-
son dementsprechend tätig war. 
Bei teilweiser Pflegetätigkeit werden die Aufwen-
dungen für die Nachentrichtung von Beiträgen nach 
der Beitragsklasse ersetzt, die bei einem dem Um-
fang dieser Tätigkeit angemessenen Teilbetrag des 
durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts anzuwen-
den ist. Übersteigt die Dauer der Pflegetätigkeit die 
Zeit, für die versicherungsrechtlich Beiträge nach-
entrichtet werden können, so ist dem Aufwendungs-
ersatz unter Berücksichtigung dieses Zeitraums eine 
entsprechend höhere Beitragsklasse zugrunde zu 
legen. Sätze 1 bis 4 gelten auch für Beiträge, die vor 
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes, aber nach dem 
18. Oktober 1972 aufgrund der Vorschriften des 
Rentenreformgesetzes vom 16. Oktober 1972 (Bun-
desgesetzbl. I S. 1965) nachentrichtet worden sind. 

(2) Der Antrag nach Absatz 1 Satz 1 muß bis zum 
31. März 1975 gestellt sein. 

Artikel 3 

Übergangs- und Schlußbestimmungen 

§1 

unverändert 
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gewährt werden, gilt § 141 des Bundessozialhilfe-
gesetzes entsprechend. 

(2) § 92 a Abs. 3 und § 92 c Abs. 4 des Bundes-
sozialhilfegesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 18. September 1969 (Bundesgesetzbl. I 
S. 1688) sind weiterhin anzuwenden, wenn der 
Anspruch ,auf Kostenersatz vor Inkrafttreten dieses 
Gesetzes durch Vertrag anerkannt oder unanfecht-
bar festgestellt worden  ist.  In allen übrigen Fällen 
sind § 92 a Abs. 3 und § 92 c Abs. 4 des Bundes-
sozialhilfegesetzes in der Fassung dieses Gesetzes 
anzuwenden. 

§ 2 

Änderung des Gesetzes für Jugendwohlfahrt 

In § 81 Abs. 2 des Gesetzes für Jugendwohlfahrt 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. August 
1970 (Bundesgesetzbl. I S. 1197) werden die Worte 
„in ,der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Sep-
tember 1969 (Bundesgesetzbl. I S. 1688) " gestrichen. 

§ 3 

Berlin-Klausel 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. i 
des Dritten Überleitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 
(Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im Land Berlin. Rechts-
verordnungen, die auf Grund dieses Gesetzes er-
lassen werden, gelten im Land Berlin nach § 14 des 

 Dritten Überleitungsgesetzes. 

§ 4 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1973 in Kraft. 

(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes tritt die 
 Verordnung zur Durchführung des § 81 Abs. 1 Nr. 1 

des Bundessozialhilfegesetzes vom 20. Juli 1962 
(Bundesgesetzbl. I S. 513) außer Kraft. 

Beschlüsse des 13. Ausschusses 

§ 2 

unverändert 

§ 3 

unverändert 

§ 4 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. April 1974 in Kraft. 

(2) unverändert 




